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Vorlage für den Bildungsausschuss am 11.01.2007 
 
 
 
Änderungsantrag  
von CDU und SPD 
 
 
zum Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-
Holstein 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung (Drs. 16/1000) 
 
(ergänzend zu Umdruck 16/1668) 
 
 
Der Bildungsausschuss wolle dem Landtag empfehlen, den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung mit folgenden Änderungen anzunehmen: 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
 

1. § 18 Abs. 7 Satz 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
“Bei der Berechnung der Schulbesuchszeiten in den Fällen des Absatzes 2 bleibt bei einer 
Verweildauer von drei Schuljahren in der Eingangsphase der Grundschule und in der flexib-
len Übergangsphase jeweils ein Schuljahr unberücksichtigt.“ 
 

 
2. § 68 Abs. 1 Satz 3 bleibt unverändert. 
 
 
 
3. § 117 Abs. 5 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
 
“Es kann eine örtliche Prüfung vornehmen.“ 
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